
Erste Lesung im Plenum

In manchen Fällen findet eine 

allgemeine Debatte über den 

Gesetzesvorschlag statt.

Zuweisung

Der Gesetzesvorschlag wird 

dem zuständigen Ausschuss des 

Nationalrates zugewiesen.

Selbstständiger Antrag 

von Abgeordneten

Regierungsvorlage

Volksbegehren

Gesetzesantrag 

des Bundesrates

Gesetzesvorschlag

Übermittlung des Gesetzesbeschlusses ans 

Bundeskanzleramt, Beurkundung durch den 

bzw. die Bundespräsident:in, Gegenzeich-

nung durch den bzw. die Bundeskanzler:in 

und Kundmachung im Bundesgesetzblatt.

Gesetzesbeschluss

Neuerliche Befassung 

des Bundesrates

Übermittlung des Gesetzesbeschlusses des Nationalrates an den Bundesrat

Zuweisung

Der Gesetzesbeschluss des Nationalrates wird dem 

zuständigen Ausschuss des Bundesrates zugewiesen.

 Verfahren im Ausschuss

Der Ausschuss berät über den Gesetzesvorschlag 

und allfällige Abänderungsanträge.

Der Ausschuss erstattet einen Bericht an den Nationalrat, in dem er

die Annahme oder Ablehnung des Gesetzes vorschlags empfiehlt. 

Nach Schluss der Debatte wird darüber abgestimmt.

Verfahren im Plenum

Im Plenum wird über den Gesetzesbeschluss des Nationalrates debattiert. 

Nach Schluss der Debatte wird darüber abgestimmt.

Aufschiebendes Veto 

(Begründeter Einspruch 

des Bundesrates)

Absolutes Veto 

des Bundesrates

Kein Mitwirkungsrecht 

des Bundesrates

Wiederholung des ursprüng-

lichen Gesetzesbeschlusses 

(„Beharrungsbeschluss“)

Verfahren im Ausschuss

Der Ausschuss berät über den Beschluss des Nationalrates. 

Nach Schluss der Debatte wird darüber abgestimmt.

Der Ausschuss erstattet einen Bericht an den Bundesrat, in dem er beantragt, entweder Ein-

spruch oder keinen Einspruch zu erheben und in bestimmten Fällen, die Zustimmung zu erteilen.

Das Gesetz kommt 

nicht zustande.

Verfahren im Plenum

Zweite und dritte Lesung

Im Plenum wird über den Gesetzesvorschlag debattiert. 

Es können Abänderungsanträge eingebracht werden.

Nach Schluss der Debatte wird darüber abgestimmt.

Mitwirkungsrecht 

des Bundesrates

Beschluss des Bundesrates, 

keinen Einspruch zu erheben oder 

Ablauf der Acht-Wochen-Frist

Neuer Gesetzesbeschluss

Behandlung des 

Einspruchs im 

Nationalrat

Gesetzesvorschlag eines Ausschusses

Übermittlung des 

Einspruchs an den 

Nationalrat.

Behandlung im 
Nationalrat

Verlauf im 
Auf  schiebenden Veto

Verlauf

Mehrere 
Verlaufsmöglichkeiten

Behandlung im 
Bundesrat
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